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Norm

B-VG Art146 Abs2

VfGG §35

1. B-VG Art. 146 heute

2. B-VG Art. 146 gültig ab 01.01.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2010

3. B-VG Art. 146 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

4. B-VG Art. 146 gültig von 19.12.1945 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

5. B-VG Art. 146 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VfGG § 35 heute

2. VfGG § 35 gültig ab 01.01.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 92/2014

3. VfGG § 35 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VfGG § 35 gültig von 05.07.1953 bis 28.02.2013

Leitsatz

Abweisung eines Kostenbegehrens für einen Antrag auf Einleitung derExekution zur Hereinbringung der vom

Verfassungsgerichtshofzugesprochenen Prozesskosten mangels gesetzlicher Grundlage

Spruch

Der Antrag auf Zuspruch von Kosten für den Exekutionsantrag wird abgewiesen.

Begründung

Begründung:

I . Der Einschreiter beantragte zur Hereinbringung der ihm mitrömisch eins. Der Einschreiter beantragte zur

Hereinbringung der ihm mit

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 13. März 2008 zugesprochenen Prozesskosten iHv € 2.340,- mit

Schreiben vom 30. Juni 2008 die Einleitung der Exekution nach Art146 Abs2 B-VG. Für diesen Schriftsatz verzeichnete

er Prozesskosten iHv € 170,80.

Weder das VfGG noch die im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof nach §35 VfGG sinngemäß anzuwendenden

Bestimmungen der ZPO und des Einführungsgesetzes zur ZPO enthalten eine Regelung, die einen Zuspruch von

Kosten im Exekutionsverfahren rechtfertigen könnten. Auch sonst Endet sich keine gesetzliche Regelung, auf Grund

derer die begehrten Kosten zuzusprechen wären (vgl. VfSlg. 11.767/1988, 14.531/1996). Weder das VfGG noch die im

Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof nach §35 VfGG sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen der ZPO und

des Einführungsgesetzes zur ZPO enthalten eine Regelung, die einen Zuspruch von Kosten im Exekutionsverfahren

rechtfertigen könnten. Auch sonst Endet sich keine gesetzliche Regelung, auf Grund derer die begehrten Kosten

zuzusprechen wären vergleiche VfSlg. 11.767/1988, 14.531/1996).

II. Das Kostenbegehren für den Exekutionsantrag ist daher mangels gesetzlicher Grundlage gemäß §19 Abs5 VfGG in

nichtöHentlicher Sitzung abzuweisen.römisch II. Das Kostenbegehren für den Exekutionsantrag ist daher mangels

gesetzlicher Grundlage gemäß §19 Abs5 VfGG in nichtöffentlicher Sitzung abzuweisen.
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